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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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149 Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Köln für das 
Haushaltsjahr 2018

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Köln für das 
Haushaltsjahr 2018 wurde am 11.07.2017 in den Rat einge-
bracht und liegt gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für die Dauer des 
Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Die Einsichtnahme kann grundsätzlich montags bis donners-
tags in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr  
bis 16.00 Uhr, freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, in der Käm-
merei, Dienstgebäude Heumarkt 14, Zimmer 332, erfolgen. 

Einwohner und Abgabepflichtige können gem. § 80 Abs. 3 GO 
NRW Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssat-
zung und ihrer Anlagen vom 24.07.2017 bis zum 10.08.2017 
erheben, über die der Rat in öffentlicher Sitzung beschließt. 
Einwendungen sind schriftlich an den Oberbürgermeister der 
Stadt Köln, Kämmerei, Heumarkt 14, Zimmer 334, 50667 Köln 
zu richten bzw. können mündlich bei der vorgenannten Stelle 
und zu den o. g. Tageszeiten zu Protokoll gegeben werden.

Innerhalb der nachstehend aufgeführten Zeiträume liegt der 
Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen auch in den 
Bürgerämtern zur Einsichtnahme öffentlich aus:

vom 24. Juli bis 01. August 2017

grundsätzlich montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 Uhr  
bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags jedoch 
nur von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr:

Bürgeramt Innenstadt, Ludwigstr. 8	 Zimmer 513
Bürgeramt Rodenkirchen, Hauptstraße 85,	 Zimmer 11
Bürgeramt Lindenthal, Aachener Straße 220,	 Zimmer 6.41
Bürgeramt Ehrenfeld, Venloer Straße 419–421,	 Zimmer 102
Bürgeramt Nippes, Neusser Straße 450,	 Zimmer 6.03
Bürgeramt Chorweiler, Pariser Platz 1,	 Zimmer 3.840
Bürgeramt Porz, Friedrich-Ebert-Ufer 64–70,	 Zimmer 240
Bürgeramt Kalk, �Kalker Hauptstraße 247–273	 Zimmer 911 

(Nebengebäude),
Bürgeramt Mülheim, Wiener Platz 2a,	 Zimmer 612.

Köln, den 14.07.2017	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker
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150 Satzung zur Aufhebung der Sanierungssatzung vom 
7. Juli 2017 über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes ‚Umfeld Kulturzentrum am Neumarkt‘ 
vom 02. August 2005

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 18.05 2017 
aufgrund § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193) und des 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023) 
– jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – 
diese Satzung beschlossen:

§ 1
Aufhebung der Sanierungssatzung

Die Sanierungssatzung ‚Umfeld Kulturzentrum am Neu-
markt‘ in Köln-Altstadt-Süd vom 02.08.2005 (veröffentlicht 
im Amtsblatt der Stadt Köln vom 17. August 2005) wird gem.  
§ 162 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) aufge-
hoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 am Tage ihrer Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach  
§§ 215 Abs. 1 Satz 1 und 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 
und Abs. 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Abs.1 Satz 1 lautet:

„(1) Unbeachtlich werden

	 1.	� eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

	 2.	 �eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

	 3.	� nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.“ 

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 lauten: 

(1) 1Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des Flächen-
nutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch 
nur beachtlich, wenn 

	 1.	 �entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berühr-
ten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder 
hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punk-
ten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden 
sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf 
das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen 
ist;

	 2.	� die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2,  
§ 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, 
nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in 
Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, 
nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie 
§ 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist 
unbeachtlich, wenn 

		  a.	� bei Anwendung der Vorschriften einzelne Perso-
nen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher 
Belange nicht beteiligt worden sind, die ent-
sprechenden Belange jedoch unerheblich waren 
oder in der Entscheidung berücksichtigt worden 
sind,

		  b.	� einzelne Angaben dazu, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt 
haben,

		  c.	� der Hinweis nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 
auf § 47 Absatz 2a der Verwaltungsgerichtsord-
nung, auch in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 2,  
§ 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b Satz 1, ge-
fehlt hat,

		  d.	� bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer ange-
messenen längeren Frist ausgelegt worden ist 
und die Begründung für die Annahme des Nicht-
vorliegens eines wichtigen Grundes nachvollzieh-
bar ist,

		  e.	� bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der In-
halt der Bekanntmachung und die auszulegenden 
Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber 
nicht über das zentrale Internetportal des Landes 
zugänglich sind,

		  f.	� bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die An-
gabe darüber, dass von einer Umweltprüfung ab-
gesehen wird, unterlassen wurde oder

		  g.	 �bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder 
des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2  
Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für 
die Durchführung der Beteiligung nach diesen 
Vorschriften verkannt worden sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächennut-
zungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe 
nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und 
Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung 
des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr 
Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 
ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den 
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Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung 
hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig 
ist.“

§ 214 Abs. 2 lautet: 

„(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch un-
beachtlich, wenn 

 1.  die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-
digen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die 
in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die 
Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht 
richtig beurteilt worden sind;

2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan ver-
letzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

 3.  der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich we-
gen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des 
Bebauungsplans herausstellt;

 4.  im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen wor-
den ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Ent-
wicklung beeinträchtigt worden ist.“ 

§ 214 Abs. 3 Satz 2 lautet:

(3) ........... 

„Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend 
gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvor-
gang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwä-
gungsergebnis von Einfluss gewesen sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hinge-
wiesen. 

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet: 

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

 b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekanntgemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet

 oder 

	 	�

 
 

	      

    






151 Ergänzung der Bezirksregierung Köln zur Bekannt-
machung vom 15. Mai 2017 zum Planfeststellungs-
verfahren für die Erweiterung und den Weiterbetrieb 
der Deponie „Am Wiemersgrund“ in Köln-Poll als 
Deponie der Klasse I (DK I – nach § 2 Nr. 7 Deponie-
verordnung (DepV)) durch die Deponiegesellschaft 
Wiemersgrund mbH & Co. KG  
(Amtsblatt der Stadt Köln vom 24. Mai 2017, S. 195)

Ergänzung der Bezirksregierung Köln zur Bekanntmachung 
vom 15.05.2017:

Durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anpassung des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes und anderer Vorschriften an europa- 
und völkerrechtliche Vorgaben vom 29.05.2017 (Bundesge-
setzblatt Teil I, Nr. 32 vom 01.06.2017, Seite 1298 ff.), gültig 
seit dem 02.06.2017, wurde unter anderem das Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) geändert. Nach  
§ 9 Absatz 1c Satz 1 UVPG kann sich die betroffene Öffent-
lichkeit nun bis einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen Behörde 
äußern. Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für das Verfahren 
über die Zulässigkeit des Vorhabens alle Äußerungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen.

Daher werden Äußerungen, die bis zum Ablauf des 06.08.2017 
eingehen, ebenfalls im Verfahren berücksichtigt.

Köln, den 13.07.2017
Im Auftrag
gez. Puttkamer

Köln, den 14.07.2017
Die Oberbürgermeisterin
Bauverwaltungsamt
Im Auftrag
Cornelia Müller
Amtsleiterin
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Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

28.07.2017
(Freitag)

Kreiswahlausschuss für die  
Bundestagswahl 2017
Kalk-Karree,
Raum 6 D 01 (Konferenzcenter)
10.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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